
Erforderliche Unterlagen zum 

▫ Sozialhilfegrundantrag und/oder 

▫ Pflegewohngeldantrag  

 
▫ Anlage 1 (Vermögen) zum Sozialhilfegrundantrag 
▫ Anlage 2 (Unterhalt) zum Sozialhilfegrundantrag 
▫ Anlagen zum Pflegewohngeldantrag (Einkommen und Vermögen) 
 

 
1. Allgemeines / persönliche Verhältnisse 
 
▫ Vollmacht oder Betreuungsurkunde 
▫ Schwerbehindertenausweis 
▫ Scheidungsurteil 
▫ Unterlagen bezüglich einer Unterhaltsregelung/Unterhaltsverpflichtung 
▫ Nachweis über den ausländerrechtlichen Status / Ausweis  
 

2. Wohnverhältnisse (Wohnung vor Heimaufnahme) 
 
▫ Mietbescheinigung  
▫ Erklärung zum Wohneigentum  
▫ Mietvertrag 
▫ letzte Betriebskostenabrechnung 
▫ letzte Heizkostenabrechnung / letzte Abrechnung des Energieversorgers 
▫ Rechnungen über Lieferung von Heizöl/ Gas in den letzten zwei Jahren 
▫ bei Mietverhältnis: Kündigungsschreiben sowie Kündigungsbestätigung der Vermietenden 
▫ Nachweise über die Ausgaben für selbstbewohntes Wohneigentum (Abgabenbescheid,  
   Gebäudeversicherung, Erbpacht, Schornsteinfegergebühren, Wasserversorgung, ….) 
 

3. Einkommensverhältnisse 
 
▫ aktueller Pflegekassenbescheid  
▫ Pflegekassenbescheid für die Kurzzeitpflege / vollstationäre Pflege 
▫ Bescheid über den Leistungszuschlag der Pflegeversicherung gem. § 43 c SGB XI 
▫ bei Antrag auf Übernahme von Kosten für die Kurzzeitpflege: Nachweis über  
   Entlastungsbetragsguthaben von der Pflegeversicherung  
 
▫ alle aktuellen Rentenbescheide 
▫ aktuelle Nachweise über sonstigen Renten (private Renten, Betriebsrenten,…) 
▫ aktueller Grundsicherungsbescheid / Leistungsbescheid nach dem SGB II / SGB XII bzw.  
   Aufhebungsbescheid 
▫ aktueller Wohngeldbescheid  
▫ Nachweise über den Bezug von sonstigem Einkommen  
   (z.B. Miet- und Pachteinnahmen, Zahlungen aufgrund vertraglicher Regelungen) 
▫ Nachweise über den Arbeitsverdienst 
   (Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate) 
▫ Grundrentenbescheid – Nachweis über Grundrentenzeiten 
▫ Nachweise über die erzielten Zinseinkünfte des Vorjahres 
 
▫ Nachweise über zu zahlende Versicherungsbeiträge 
   (Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Sterbegeldversicherung) 
 



4. Vermögensverhältnisse 
 
▫ Bankbescheinigung / Finanzstatus der Kreditinstitute (Anlage zum Sozialhilfe-/     
   Pflegewohngeldantrag) 
 
▫ lückenlose und sortierte Auszüge  

- aller vorhandenen Girokonten zunächst für die Zeit der letzten drei Monate vor 
Antragstellung  

- aller vorhandenen Sparbücher / Spar- und Tagesgeldkonten zunächst mit den 
Auszügen mindestens der letzten fünf Jahre vor Antragstellung (auch der aufgelösten 
Konten) 

▫ Versicherungspolicen über Lebens- / Sterbeversicherungen und 
   Nachweise über die Höhe des jeweiligen aktuellen Rückkaufswertes 
▫ Nachweis über Bausparguthaben (aktueller Kontoauszug) 
▫ Nachweis über das aktuelle Wertpapierguthaben und den Guthaben in den letzten fünf  
   Jahren vor Antragstellung 
▫ Nachweis über den Inhalt von Schließfächern und die Zugriffsliste 
 
▫ Bestattungsvorsorgevertrag und ggfls. Nachweis über das Guthaben bei der  
   BestattungsTreudhandAG 
▫ Fahrzeuge 

- Kaufvertrag 
- Bescheinigung über den realistischen Verkaufserlös des Fahrzeugs (Auskunft vom 

Händler) 
- Angaben zum aktuellen km-Stand 
- Kfz-Brief / Zulassungsbescheinigung Teil II 
- Kfz-Schein / Zulassungsbescheinigung Teil I 

 
▫ Nachweise über die bisherigen Heimkosten (Heimrechnungen der letzten drei Monate) 
 
▫ Nachweis über Haus- und Grundbesitz 

- Kaufvertrag  
- Angaben zum Baujahr des Hauses / der Wohnung 
- Grundrisszeichnung und Wohnflächenberechnung 
- Grundbuchauszug 
- Wertgutachten (sofern vorhanden) 

 
▫ Verträge oder Testamente, die Regelungen zum Wohn- und / oder Nießbrauchrecht sowie  
   weitere Leistungen enthalten (Pflegeleistungen, Geldleistungen) 
▫ Unterlagen und Angaben zu der Wohnung, für die ein Wohnrecht/Nießbrauchrecht besteht 

- Grundrisszeichnung und Wohnflächenberechnung und  
- Angaben dazu, ob es sich um eine abgeschlossene Wohnung handelt 
- Angaben zum Baujahr des Hauses / der Wohnung 
- Grundbuchauszug 
- Angaben dazu, wie die Wohnung seit dem Umzug in die Pflegeeinrichtung genutzt wird 

 
Hinweise / Sonstiges 
 
Bitte reichen Sie Unterlagen nur in Kopie oder per E-Mail ein (keine Originaldokumente). 
Eingereichte Unterlagen werden eingescannt und danach vernichtet. 
 
Bei Ehepaaren bzw. Lebens- und Partnergemeinschaften werden immer die Unterlagen für 
beide Ehe- /Partner benötigt. 

01.10.2025 


